
Anmeldung zum Sichtungslehrgang 
ADAC Slalom Youngster Cup
ADAC Nordbaden e.V. 

 
 

Rückmeldung bis spätestens Freitag, 1. März 2024. 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Sichtungslehrgang für den ADAC Slalom Youngster Cup  
am 9. März 2024 auf dem Verkehrssicherheitsgelände in Kronau an. 

Name Vorname 

Straße PLZ. Wohnort 

Geburtsdatum Telefon 

Email Handy 

ADAC Ortsclub ADAC Mitgliedsnummer 

Die Teilnahmegebühr in Höhe von 50,00 Euro ist mit der Anmeldung auf das Konto des  
ADAC Nordbaden e.V. zu überweisen: 

Inhaber:   ADAC Nordbaden e.V. 
IBAN:   DE84 6005 0101 7495 5009 81 
BIC:   SOLADEST600 
Verwendungszweck: Sichtungslehrgang + Vorname/Familienname des Teilnehmers 

______________________________  ______ _____________________________________ 
Ort / Datum     Unterschrift Teilnehmer 

______________________________  ______ _____________________________________ 
Ort / Datum     Unterschrift gesetzlicher Vertreter 

ADAC Nordbaden e.V.  
Motorsport und Klassik 
Steinhäuserstr. 22 | 76135 Karlsruhe 
0721 8104-912 | sport.karlsruhe@nba.adac.de 
www.motorsport-nordbaden.de



Der Fahrer ist nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges. Der 
Eigentümer gibt die in diesem Formular abgedrückte Verzichtserklärung 
ab.
 
Bei nicht zutreffender Angabe stellt der Fahrer den in der 
Enthaftungserklärung aufgeführten Personenkreis von jeglichen 
Ansprüchen des Fahrzeugeigentümers frei, außer bei Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers, oder der Gesundheit, die auf einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung  auch eines 
gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten 
Personenkreises  beruhen, und außer bei sonstigen Schäden, die auf 
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung  auch eines 
gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten 
Personenkreises  beruhen. 
 
Diese Freistellung bezieht sich bei Ansprüchen gegen die anderen 
Teilnehmer, deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen 
Fahrzeuge, den eigenen Helfern auf Schäden, die im Zusammenhang mit 
den Slalomwettbewerben (Training, Wertungsläufe) entstehen und bei 
Ansprüchen gegen andere Personen und Stellen auf Schäden, die im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung insgesamt entstehen. 
 
Allgemeine Vertragserklärung der Fahrer 
Fahrer müssen Tatsachen in der Person oder dem Verhalten eines 
Teammitgliedes (Fahrer, Mechaniker, Helfer usw.) die das 
Vertragsverhältnis mit dem Veranstalter berühren oder einen 
Schadensersatzanspruch begründen, für und gegen sich gelten lassen. 
Der Fahrer versichern, dass  
· die im Nennformular gemachten Angaben richtig und vollständig sind, 
der Fahrer uneingeschränkt den Anforderungen der Rennwettbewerbe 
gewachsen ist, 
· das Fahrzeug in allen Punkten den technischen Bestimmungen 
entspricht, das Fahrzeug in allen Teilen durch die Technischen 
Kommissare untersucht werden kann, 
· sie das Fahrzeug nur in technisch und optisch einwandfreiem Zustand 
bei der jeweiligen Veranstaltung einsetzen werden. 
· Sie erklären mit ihrer Unterschrift weiter, dass sie von dem ADAC-
Reglement für Automobil-Clubsport-Slalom-Veranstaltungen, den 
besonderen Serien-Bestimmungen, der Veranstaltungsausschreibung 
und den evtl. Zusatzbestimmungen Kenntnis genommen haben, 
· sie diese als für sich verbindlich anerkennen und sie befolgen werden, 
diese Regeln und Bestimmungen und die Erklärung in dieser Nennung 
mit ihrer Zustimmung Bestandteil des Vertrages mit dem Veranstalter 
werden, 
· die Schiedsrichter und die Veranstalter  jeweils im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit  berechtigt sind, neben anderen Maßnahmen auch 
Strafen bei Verstößen gegen die sportlichen Regeln, sportgesetzlichen 
Bestimmungen und vertraglichen Pflichten  wie in den Reglements, 
Ausschreibungen und sonstigen Bestimmungen vorgesehen  
festzusetzen . 
· Sie bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie diese Regelungen 
anerkennen und die Durchführung der Kontrollen bei Wettbewerben 
und außerhalb des Wettkampfes unterstützen werden. 
 
Haftungsausschluss 
Bewerber, Fahrer/Beifahrer, Kraftfahrzeug-Eigentümer und -Halter 
nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie ragen die 
alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder 
dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit kein 
Haftungsausschluss vereinbart wird. 
Bewerber und Fahrer/Beifahrer erklären mit Abgabe der Nennung den Verzicht 
auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung 
entstehen, und zwar gegen  
· die FIA, die CIK, die FIM, die UEM, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des 
DMSB, die Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, 
Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre, 
· die ADAC Gaue/Regionalclubs und ADAC Ortsclubs, den 
Promoter/Serienorganisator, 

· den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer, den 
Rennstreckenbetreiber,
· Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der 
Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen, 
· den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der 
bei der Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht 
werden und 
· die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen 
und Stellen, 
· außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises  beruhen, und außer 
für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung  auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises  beruhen; 
gegen 
· die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer/Beifahrer, Mitfahrer) deren 
Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, 
· den eigenen Bewerber, der/die eigenen Fahrer/Beifahrer, Mitfahrer 
(anders lautende besondere Vereinbarungen zwischen Bewerber, 
Fahrer/n /, Beifahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor!) und eigene Helfer 
 
verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im 
Zusammenhang mit dem Rennwettbewerb (ungezeitetes, gezeitetes 
Training, Qualifikationstraining, Warm-Up, Rennen), beim Slalom im 
Zusammenhang mit Training und Wertungslauf/-läufen, bei 
Rallyewettbewerben verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, 
die im Zusammenhang mit der/den Wertungsprüfung/en zur Erzielung 
von Höchstgeschwindigkeiten 
oder kürzesten Fahrzeiten oder der/den dazugehörigen Übungsfahrt/en 
entstehen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung  auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises  beruhen, und außer 
für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung  auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises  beruhen. 
 
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung allen Beteiligten 
gegenüber wirksam. Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus 
jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für 
Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher 
Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.  
 
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender 
Haftungsausschlussklausen unberührt. 
 

Erklärung der Fahrer zum Ausschluss der Haftung 

 
___________________________________________ 
Ort / Datum 
 
 
___________________________________________ 
Unterschrift gesetzlicher Vertreter 
 
 
___________________________________________ 
Name des Fahrers in Blockschrift und Unterschrift
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